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Quellcode von ThAVEL insbesondere des „BürgerClients“  
Ihre Anfrage nach ThürTG vom 13.05.2022 
 
 
Sehr geehrter Herr ██████, 
 
vielen Dank für Ihren Antrag auf Auskunft nach § 4 Abs. 1 des Thüringer Trans-
parenzgesetzes  deren  Erhalt  wir  Ihnen  hiermit  bestätigen.  Gern  erteilen  wir 
Ihnen die erbetenen Auskünfte. 
 
Nach Prüfung vermag ich Ihrem Anliegen jedoch nur teilweise zu entsprechen. 
 
Bitte finden Sie diesem Schreiben insofern beigefügt die allgemeine Dokumen-
tation zum Thüringer Antragssystem für elektronische Verwaltungsleistungen 
in der Version BürgerClient, als auch das Benutzerhandbuch. 
 
Eine  Herausgabe  des  Quellcodes  von  ThAVEL  kann  im  Rahmen  des  Aus-
kunftsbegehren nicht erfolgen. Ein hierauf gerichteter Antrag ist bereits unbe-
gründet. Der Quellcode einer Software stellt nach der verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsprechung (Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom 17. Januar 
2022 - Az. 6 K 784/21.WI) keine amtliche Information dar. Der Auskunftsan-
spruch  nach  §  4  Abs.  1  Nr.  2  ThürTG  ist  auf  amtliche  Informationen  be-
schränkt, so dass bereits kein Anspruchsgrund besteht. 
 
Die Auskunft ergeht nach § 15 Abs. 1 Satz 4 verwaltungskostenfrei. 
 
Abschließend wird auf die Möglichkeit hingewiesen, den Landesbeauftragten 
für die Informationsfreiheit anzurufen. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Thüringer Finanzminis-
terium, Ludwig-Erhard-Ring 7, 99099 Erfurt zu erheben.  
 

 

Erfurt 
2. Juni 2022 

Herrn 
████ ██████ 
 
 
- nur per E-Mail - 
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
▍
████████████▍
▍
 
 
 
 


